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ZIVILSCHUTZFIBEL

Die Redaktions- und Pressekommission des
Schweizerischen Bundes für Zivilschutz befasste sich schon
längere Zeit mit der Idee eines weit in die Details
gehenden, alle Gebiete umfassenden Handbuches über
den Zivilschutz. Ausgehend von einer allgemein
fasslichen Darstellung sollte es vor allem praktische
Hinweise vermitteln und auch die heute alle Lebensgebiete
berührenden Schutz- und Abwehrmassnahmen für die
Zivilbevölkerung behandeln. In Zusammenarbeit mit der

Redaktion und massgeblichen Fachleuten der zu
behandelnden Gebiete wird Hptm. von Dach, der Verfasser
zahlreicher Instruktionsschriften des Schweizerischen
Unteroffiziersverbandes, eine Zivilschutzfibel zusammenstellen.

In jeder Nummer des «Zivilschutz» werden
künftig eine bis zwei Seiten erscheinen, die später in
einem eigentlichen Handbuch zusammengefasst werden
sollen. Wir beginnen in dieser Nummer mit dem Brandschutz.

Brandschutz
Aufgabe und Sinn des Selbstschutzes

Durch die Hauswehren, eine
Organisation des Selbstschutzes, wird
die Ausdehnung von Einzelbränden
unterbunden und ein Zusammenwachsen

der Brandherde verhindert.

Einzelbrand weitet
sich aus '
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Ohne Selbstschutz (Hauswehr)
Etnze'brände wachsen zu grossen
Brandflächen zusammen. In
besonders schlimmen Situationen
kommt es oft zu sogenannten
«Feuerstürmen».
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Mit Selbstschutz (Hauswehr)
Einzelbrände werden durch den Selbstschutz

isoliert, in günstigen Situationen
sogar gelöscht. Sie können aber bis zum
Eintreffen von Verstärkungen mindestens

niedergehalten werden.

.yy.':¦-:--:.

-o

STADT ODER ORTSCHAFT
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Aufgabe und Koordination von Selbstschutz,
Kriegsfeuerwehr und Luftschutztruppe

Kriegsfeuerwehr und Luftschutztruppe werden schwerpunktmässig in
besonders stark betroffenen Gebieten eingesetzt. Die Kriegsfeuerwehr vor
allem bei kleineren und zusammen mit der Luftschutztruppe bei grösseren
Schwerpunkten.
Der Selbstschutz löscht oder kämpft hinhaltend, um die Ausbreitung von
Bränden zu verhüten bis Verstärkungen frei werden und eintreffen.
Der Selbstschutz, die Hauswehren, sind gegenüber grossen Schäden machtlos.

In jeder Katastrophe entstehen neben einzelnen grossen Schäden
ungezählte kleine Schäden — vor allem Brände — zu deren Behebung weder
Kriegsfeuerwehr noch Luftschutztruppe eingesetzt werden kann. Hier setzt
die grosse Aufgabe des Selbstschutzes ein, der kleine Schäden auch mit
bescheidenen Mitteln meistern kann und verhindert, dass aus vielen kleinen
Bränden, wenn sich in den ersten entscheidenden Minuten niemand um sie
kümmert, ein grosses Schadengebiet entsteht.

Das eigentliche Brandobjekt kann
oft nicht gerettet werden. Der Selbstschutz

kann aber bei rechtzeitigem
und gut geführtem Einsatz die
Ausbreitung des Brandes verhindern
und die umliegenden Gebäude oder
gar einen ganzen Strassenzug vor
der Zerstörung retten.
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Ergebnis

Ergebn-s be. Selbstschutz /_^'
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irgebnis bei Selbstschutz
'Hauswehr)

;r(jebnis ohne Selbstschutz

(Hauswehr)
Ergebnis ohne Selbstschutz
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